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§ 220 a

(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische, 
religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe 
als solche ganz oder teilweise zu zerstören, vorsätzlich

1. Mitglieder der Gruppe tötet,
2. Mitgliedern der Gruppe schwere körperliche oder 

seelische Schäden, insbesondere der in § 224 bezeich
nten Art, zufügt,

3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die 
geeignet sind, deren körperliche Zerstörung ganz oder 
teilweise herbeizuführen,

4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der 
Gruppe verhindern sollen,

5. Kinder der Gruppe in eine andere Gruppe ge
waltsam überführt,
wird wegen Völkermordes mit lebenslanger Freiheits
strafe bestraft.

(2) Sind in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 
mildernde Umstände vorhanden, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren.

§221

(1) Wer eine wegen jugendlichen Alters, Gebrech
lichkeit oder Krankheit hilflose Person aussetzt, oder 
wer eine solche Person, wenn dieselbe unter seiner 
Obhut steht oder wenn er für die Unterbringung, 
Fortschaffung oder Aufnahme derselben zu sorgen

1. Kapitel \
Verbrechen gegen die Souveränität der \ 
Deutschen Demokratischen Republik, I 
den Frieden, die Menschlichkeit und / 

die Menschenrechte /

§91
Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(1) Wer es unternimmt, nationale, ethnische, rassi
sche oder religiöse Gruppen zu verfolgen, zu ver
treiben, ganz oder teilweise zu vernichten oder gegen 
solche Gruppen andere unmenschliche Flandlungen zu 
begehen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft.

(2) Wer durch das Verbrechen vorsätzlich besonders 
schwere Folgen verursacht, wird mit lebenslänglicher 
Freiheitsstrafe oder mit Todesstrafe bestraft.

§92

Faschistische Propaganda, Völker- und Rassenhetze

(1) Wer faschistische Propaganda, Völker- oder Ras
senhetze treibt, die geeignet ist, zur Vorbereitung 
oder Begehung eines Verbrechens gegen die Mensch
lichkeit aufzuhetzen, wird mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder zu ihrer 
Durchführung eine Organisation oder Gruppe bildet, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren be
straft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

§ 120
Verletzung der Obhutspflicht

(1) Wer einen Menschen, der unter seiner Obhut 
steht oder für dessen Unterbringung, Betreuung oder 
Behandlung er zu sorgen hat, oder wer einen Ange
hörigen, der in seiner Familie lebt, in hilfloser Lage


